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In der ndchsten Woche befasst sich der Landtagsausschuss flr Inneres und Sport mit
dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Es gibt Grinde fur kritische Anmerkungen.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Niedersachsen (BDK) betrachtet den
Entwurf der Landesregierung zur Anderung des Niedersachsischen Disziplinarrechts mit
groBer Sorge. Zwar wird das Ziel geteilt, Integritat und Verfassungstreue im 6ffentlichen Dienst
zu sichern, doch sind die geplanten Regelungen nicht ausgewogen, rechtlich problematisch
und geeignet, das Vertrauen innerhalb der Polizei zu beschadigen.

Aktuell verscharft wird diese Problematik durch die 6ffentliche Diskussion um amtsarztliche
Begutachtungen von Tattoos bei Polizeibeamtinnen und -beamten. Die M&glichkeit, bei einem
bloBen Verdacht auf verfassungsfeindliche Gesinnung kérperliche Untersuchungen
anzuordnen, stellt einen tiefgreifenden Eingriff in Personlichkeitsrechte dar und verstarkt den
Eindruck eines pauschalen Misstrauens gegentber der Beamtenschaft.

Besonders kritisch sieht der BDK das Vorhaben, schwerwiegende DisziplinarmaB3nahmen
knftig durch behérdliche Disziplinarverfiigungen zu treffen. Dies betrifft unter anderem:

* Entfernung aus dem Dienst
* Aberkennung des Ruhegehalts
* Zurickstufungen

Damit wirde die bisherige richterliche Entscheidung im Verwaltungsgerichtsverfahren
entfallen. Die Exekutive wirde faktisch selbst Gber existenzielle MaBnahmen entscheiden —
eine Entwicklung, die die Gewaltenteilung schwacht und den Rechtsschutz der Betroffenen
erheblich einschrankt. Eine spatere gerichtliche Uberpriufung reicht nicht aus, wenn
einschneidende MaBnahmen bereits vollzogen sind.

Zudem besteht die Gefahr, dass Disziplinarverfahren kinftig praventiv und beschleunigt
gefuhrt werden, etwa bei Fragen der Verfassungstreue oder durch Einbindung des
Verfassungsschutzes. Geschwindigkeit darf jedoch nicht zulasten von Sorgfalt, Transparenz
und rechtsstaatlicher Fairness gehen. Sanktionen vor Abschluss einer belastbaren
Tatsachenermittlung widersprechen grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien.

Die Polizei ist auf das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden in ein faires Dienst- und Disziplinarrecht
angewiesen. Eine Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf die mdglicherweise
politischer Einflussnahme ausgesetzte Verwaltung sowie weitreichende Kontrollinstrumente —
etwa im Zusammenhang mit Tattoo-Begutachtungen — gefédhrden Motivation, Dienstklima und
Loyalitat gegentber dem Dienstherrn.

Aus Sicht des BDK besteht kein Gberzeugender Bedarf fir eine grundlegende Verscharfung
des Disziplinarrechts. Die bestehenden Instrumente funktionieren sehr gut und sind
ausreichend, um konsequent gegen tatsachliche Pflichtverletzungen und Extremismus
vorzugehen.

Der BDK fordert daher:

* Erhalt richterlicher Kontrolle bei schweren DisziplinarmaBBnahmen

* transparente, faire und rechtsstaatliche Verfahren

* Schutz der Persodnlichkeitsrechte der Beamtinnen und Beamten

*sachliche, offentlich nachvollziehbare Debatte, bevor tiefgreifende gesetzliche
Anderungen beschlossen werden
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Ein starkes Disziplinarrecht darf nicht auf Misstrauen und beeinflussbarem
Verwaltungshandeln grinden, sondern muss rechtsstaatliche Garantien wahren — denn
Integritat entsteht durch Fairness, nicht durch Vorverurteilung!

Stefan Franz
Stellv. Landesvorsitzender

PDF

Schlagworter

Niedersachsen

Urheberrechte

NI_20201105_Rechtsschutz_lizenzfrei_Pixabay.jpg und NI_20260212_Disziplinarrecht... Teaserbild: Image by Gerd Altmann from Pixabay Direktlink: https://
pixabay.com/illustrations/clause-attorney-human-person-doubt-67401/

diesen Inhalt herunterladen: PDF

bdk.de Seite 2


http://217.113.45.228:8081/bdk/der-bdk/was-wir-tun/aktuelles/dokumente/ni_20260212_disziplinarrecht.pdf
http://217.113.45.228:8081/bdk/@@search?Subject%3Alist=Niedersachsen
http://217.113.45.228:8081/bdk/@@search?Subject%3Alist=Niedersachsen
http://217.113.45.228:8081/bdk/der-bdk/was-wir-tun/aktuelles/aenderung-des-disziplinarrechts-in-niedersachsen/aspdf

	Änderung des Disziplinarrechts in Niedersachsen

